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Einleitung

Eine Rechtsordnung, die wie die deutsche oder französische Rechtsordnung 
eine verfahrensrechtliche Trennung von Zivil und Strafverfahren vorsieht, muss 
sich mit der Problematik auseinandersetzen, wie damit umzugehen sein soll, wenn 
Straf und Zivilgerichtsbarkeit gleichzeitig oder nacheinander mit demselben 
Sachverhalt befasst sind. Denn häufig sieht sich der mutmaßliche Täter nicht nur 
einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt, sondern wird auch mit der Geltend
machung zivilrechtlicher Ansprüche konfrontiert. Zivil und Strafgerichtsbarkeit 
haben deshalb mitunter dasselbe Geschehen tatsächlich und rechtlich zu würdi
gen. Oft findet das Strafverfahren dabei zeitlich vor dem Zivilverfahren statt oder 
ist zumindest anhängig bevor das Urteil im Zivilprozess ergeht. Dies lässt sich un
ter anderem auf den Beschleunigungsgrundsatz des Art. 6 Abs. 1 EMRK zurück
führen, der dem Einzelnen ein Recht darauf gewährt, dass über eine gegen ihn er
hobene strafrechtliche Anklage innerhalb angemessener Frist verhandelt wird.1 
Dieser Grundsatz gilt nicht nur für den eigentlichen Strafprozess, sondern „für die 
gesamte Dauer des Strafverfahrens vom Zeitpunkt der Kenntnis des Beschuldig-
ten von den gegen ihn gerichteten Ermittlungen bis zum rechtskräftigen Abschluss 
des Verfahrens.“2 Daher verpflichtet der Beschleunigungsgrundsatz die staat
lichen Behörden nicht erst ab Anklageerhebung, sondern bereits im Ermittlungs
verfahren3, und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem der Betroffene erkennen kann, 
„dass die Behörde wegen des Verdachts einer strafbaren Handlung gegen ihn er-
mittelt.“4 Besondere Bedeutung kommt diesem Grundsatz gem. Art. 5 Abs. 3 S. 1 
Hs. 2 EMRK in Haftsachen bei, da durch die Untersuchungshaft schwerwiegend in 
das Freiheitsrecht des Betroffenen eingegriffen wird.5 Ein weiterer Grund für das 
zeitliche Nachfolgen des Zivilprozesses dürfte darin liegen, dass der  mutmaßliche 

 1 Vgl. zum Beschleunigungsgrundsatz BVerfG NStZ 2006, 680, 681; BVerfG NJW 1984, 
967; BGH Urteil vom 9. Oktober 2008, 1 StR 238/08, BeckRS 2008, 22239, Rn. 11; Fischer, 
in: Karlsruher Kommentar, Einleitung, Rn. 33 ff.; Meyer-Goßner, in: MeyerGoßner/Schmitt, 
Einl., Rn. 160.
 2 BGH Urteil vom 09. Oktober 2008, 1 StR 238/08; BeckRS 2008, 22239, Rn. 11; so auch 
Satzger, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier, Art. 6 EMRK, Rn. 10; Esser, in: LöweRosenberg, 
Art. 6 EMRK, Rn. 92.
 3 Nr. 5 RiStBV verpflichtet die Staatsanwaltschaft explizit, das Ermittlungsverfahren zu be
schleunigen.
 4 Esser, in: LöweRosenberg, Art.  6 EMRK, Rn.  93 mit zahlreichen Rechtsprechungs
nachweisen: Dies ist jedenfalls spätestens mit der Beschuldigtenvernehmung der Fall, kann 
aber auch bei anderen Eingiffsmaßnahmen gegeben sein; in diesem Sinne auch Kohlmann, in: 
Schroeder/Zipf, Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag, 501, S. 504 f.
 5 BVerfG NJW 1980, 1448 f.; BGH Urteil vom 9. Oktober 2008, 1 StR 238/08, BeckRS 
2008, 22239, Rn. 11; Schultheis, in: Karlsruher Kommentar, § 121, Rn. 20. 
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Geschädigte oftmals die Erkenntnisse des Strafverfahrens abwarten wird, um die  
Erfolgsaussichten seiner zivilrechtlichen Ansprüche abzuwägen. Nicht selten wird 
der Strafprozess außerdem zur Vorbereitung des Zivilprozesses genutzt.6 Denn 
vor allem durch Akteneinsichtsrechte im Ermittlungsverfahren (etwa gem. § 406 e 
StPO), aber auch im Laufe des Strafprozesses selbst, lassen sich nützliche Er
kenntnisse für einen nachfolgenden Zivilrechtsstreit gewinnen.7 Wegen dieser be
sonderen Praxisrelevanz sollen daher im Folgenden sowohl die Auswirkungen 
eines abgeschlossenen als auch eines anhängigen Strafprozesses auf den Zivilpro
zess in Deutschland und Frankreich untersucht werden, während die weniger pra
xisrelevante Frage der Auswirkungen eines vorangegangenen Zivilprozesses auf 
den späteren Strafprozess nicht Gegenstand der Untersuchung ist.8 Auch die Spe
zialfrage der Geltendmachung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche im Straf
prozess gem. §§ 403 ff. StPO bzw. Art. 2 ff. Code de procédure pénale (CPP) wird 
im Folgenden bewusst nicht mit einbezogen. Denn während im französischen 
Recht die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen, die aus einer Straftat her
rühren, im Strafprozess eine lange Tradition hat und in der Praxis sehr häufig ist9, 
hat das Adhäsionsverfahren in Deutschland keine besondere Praxisrelevanz.10 Die 
Tatsache, dass dieses im deutschen Recht eher ein „Schattendasein“11 führt, wäh
rend die Durchsetzung zivilrechtlicher Schadensersatzansprüche im französischen 
Recht regelmäßig im Strafprozess erfolgt12, wird vor allem auf die grundlegenden 
Unterschiede in der Ausgestaltung des Verfahrens im deutschen und französischen 
Recht zurückgeführt.13 Nicht zuletzt aufgrund der Attraktivität und herausragen
den Bedeutung des Adhäsionsverfahrens in Frankreich wird in zahlreichen Arbei
ten, die sich mit dem Adhäsionsverfahren oder der strafprozessualen Stellung des 

 6 Riedel/Wallau, NStZ 2003, 393, S. 394; Groß, GA 1996, 151; Hamm, NJW 1996, 2981.
 7 Riedel/Wallau, NStZ 2003, 393, S. 394; Groß, GA 1996, 151; Hamm, NJW 1996, 2981. 
 8 Vgl. hierzu ausführlich unter anderem Koch, Ist der Strafrichter an Zivilurteile gebun
den?; Kugler, Die Bindung des Strafrichters an Zivilurteile; Tschöpe, Die Grenzen der Bindung 
des Strafrichters an die präjudiziellen Entscheidungen gerichtlicher und sonstiger Behörden;  
Bötticher, in: Caemmerer/Friesenhahn/Lange, Hundert Jahre deutsches Rechtsleben, 511; Bruns, 
Festschrift für Friedrich Lent zum 75. Geburtstag, 107; Eggert, MDR 1974, 445; Schwab, NJW 
1960, 2169; Schwab, ZZP 77 (1964), 124. 
 9 Ferid/Sonnenberger, Das französische Zivilrecht, S. 454; Hanel, in: Will, Schadensersatz im  
Strafverfahren, S. 40; Kaiser, Die Stellung des Verletzten im Strafverfahren, S. 86, 98; Gewaltig,  
Die action civile im französischen Strafverfahren, S. 97 f.; Prinz von Sachsen Gessaphe, ZZP 
112, 3, S. 25; zu den Vorzügen der Geltendmachung im Strafprozess Viney, Introduction à la 
responsabilité, S. 189 f.
 10 Rauscher, in: MüKo, Einl. Rn. 3; Haller, NJW 2011, 970, S. 971; Hansen/Wolff-Rojczyk, 
GRUR 2009, 644, S.  645; Stoffers/Möckel, NJW 2013, 830; Loos, GA 2006, 195, S.  197;  
Köckerbauer, NStZ 1994, 305.
 11 So die Formulierung bei Haller, NJW 2011, 970 und Stoffers/Möckel, NJW 2013, 830.
 12 Gewaltig, Die action civile im französischen Strafverfahren, S. 97 f.; Prinz von Sachsen 
Gessaphe, ZZP 112, 3, S. 25.
 13 Vgl. hierzu ausführlich Hanel, in: Will, Schadensersatz im Strafverfahren, 40, S. 44 f.; 
Prinz von Sachsen Gessaphe, ZZP 112, 3–35; Gewaltig, Die action civile im französischen 
Strafverfahren; Spiess, Das Adhäsionsverfahren in der Rechtswirklichkeit, S. 253 ff.
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Verletzten im deutschen Recht beschäftigen, auf das französische Modell einge
gangen, sodass an dieser Stelle auf die umfassende Aufarbeitung dieser Thematik 
verwiesen werden darf.14 

Wird nach rechtskräftigem Abschluss des Strafprozesses Klage vor den Zivilge
richten erhoben, geht es klassischerweise15 um die Fälle, in denen der Geschädigte 
Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung gegen den mutmaßlichen Tä
ter geltend macht. Hierzu zwei Beispiele:

Fall  1: B ist Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter einer GmbH. Auf 
sei nen Antrag hin eröffnet das Insolvenzgericht das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung (§§ 17, 
19 InsO). Das Insolvenzverfahren wird drei Jahre später wegen Masseunzuläng
lichkeit eingestellt. Durch das Urteil des Strafgerichts wird B aufgrund seines 
Geständnisses im Rahmen einer Verständigung wegen Insolvenzverschleppung 
(§ 15 a Abs. 4 InsO) und Betrugs (§ 263 Abs. 1 StGB) zu einer Gesamtfreiheits
strafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Be
währung ausgesetzt wird. Gläubiger K verlangt nunmehr von B vor den Zivil
gerichten Schadensersatz wegen Insolvenzverschleppung gem. § 823 Abs. 2 BGB 
i. V. m. § 15 a Abs. 1 InsO bzw. § 826 BGB. B wendet ein, dass die Verurteilung zu 
Unrecht erfolgt sei.16

Fall 2: K ist in ihrer geistigen Entwicklung retardiert und wohnt bei einer Pflege
familie. Gegen den Pflegevater B wird ein Ermittlungsverfahren wegen sexuellen 
Missbrauchs zum Nachteil der K eingeleitet. B wird im Strafprozess wegen sexuel
len Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutz
befohlenen gem. §§ 174, 176, 52 StGB, begangen jeweils zum Nachteil der K, zu 
einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig, 
nachdem die Revision und ein Wiederaufnahmeantrag des Beklagten als unbegrün
det verworfen wurden. K nimmt B im Zivilprozess auf Zahlung eines angemes
senen Schmerzensgeldes gem. §§ 253 Abs. 2, 825 BGB in Anspruch. B weist den  
Anspruch zurück und bestreitet die ihm zur Last gelegten Taten.17

Des Weiteren kann die Frage der Strafbarkeit nicht nur im Verhältnis zwischen 
dem mutmaßlichen Straftäter und dem Verletzten, sondern auch zwischen diesem 

 14 Unter anderem Ferid/Sonnenberger, Das französische Zivilrecht, S.  454 ff.; Hanel, in: 
Will, Schadensersatz im Strafverfahren, 40 ff.; Weber, Produkthaftung und strafprozessuales 
Adhäsionsverfahren; Prinz von Sachsen Gessaphe, ZZP 112, 3 ff.; Spiess, Das Adhäsionsver
fahren in der Rechtswirklichkeit, S. 228 ff.; Weigend, Deliktsopfer und Strafverfahren, S. 486 ff.
 15 Die Frage nach den Auswirkungen des Strafprozesses auf den Zivilprozess ist aber in  
vielen weiteren Situationen relevant, etwa bei der Prüfung von Erbunwürdigkeitsgründen  
gem. § 2339 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BGB oder im Streit um die Wirksamkeit einer Kündigung vor 
den Arbeitsgerichten, um nur zwei weitere Fälle zu nennen.
 16 Sachverhalt nach OLG Koblenz Urteil vom 18. Januar 2007, 6 U 536/06, BeckRS 2007, 
01829.
 17 Sachverhalt nach LG Saarbrücken Urteil vom 13. Dezember 2007, 2 O 77/05, BeckRS 
2011, 27532.


